
Hansestadt Stralsund 
Der Oberbürgermeister 
Büro des Präsidenten der 
Bürgerschaft/Gremiendienst 

 

Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP: 9.9 
Begrenzung der Wahlplakatierung im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund 
Einreicher: Bernd Buxbaum, Fraktion DIE LINKE 
Vorlage: AN 0170/2021 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt die Verweisung des Antrages AN 
0170/2021 zur Beratung in den Ausschuss für Sicherheit und Ordnung mit folgendem 
Wortlaut: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die bisherige Vorschrift VO 60.01 mit der Richtlinie 
der „Wahlwerbung auf öffentlichen Flächen“ für die Werbung politischer Parteien 
(Wahlwerbungsordnung) und dem zugehörigen Merkblatt, in der Fassung vom 03.05.2021, 
mit folgenden Zielen zu überarbeiten: 
 
Die Anzahl der Plakate, welche an Lampenmasten angebracht werden dürfen, sind für die 
politischen Parteien und Wählergruppen ausgewogen zu begrenzen. 
 
An Lampenmasten sind keine Plakate zulässig, welche das Format DIN A 1 übersteigen. 
 
Die Anzahl der Plakate pro Lampenmast sind auf 2 Stück, übereinander angebracht, zu 
begrenzen.  
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2021-VII-08-0680 
 
Datum: 21.10.2021 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
gez. Kuhn 


	Nummer
	Betreff
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	AbstimmungK
	Beschlussnummer
	Zu

